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M AR K T  A LT U S R I E D

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN:

Leiter/in für die Allgemeine Verwaltung (m/w/d) gesucht!
Der Markt Altusried sucht zum 1. April 2023 oder früher eine/n 
Leiter/in für die Allgemeine Verwaltung. In dieser Abteilung der 
Gemeindeverwaltung sind die Sachgebiete Einwohnermelde-
amt und Passwesen, Soziales, Gewerbewesen, Standesamt 
und Ordnungsamt angegliedert.
Bei der Leitungsstelle handelt es sich um ein unbefristetes Voll-
zeitarbeitsverhältnis mit insbesondere folgenden Tätigkeits-
schwerpunkten: Aufgaben der öffentlichen Sicherheit und  
Ordnung, Feuerwehrwesen, Straßenverkehrsangelegenheiten, 
Verwaltung der gemeindlichen Friedhöfe, Durchführung von 
Wahlen, Organisation von Märkten, Angelegenheiten des  
ÖPNV sowie Verwaltung von Fundsachen.
Erwartet werden eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung 
als Verwaltungsfachwirt/in bzw. zumindest Verwaltungsfach- 
angestellte/r, idealerweise mit Berufserfahrung in den betref-
fenden Bereichen, Verantwortungsbewusstsein, Qualitäten in 
Kommunikation und Führung, Sozialkompetenz, Teamfähigkeit 
sowie bürgerfreundliches Auftreten.
Wir bieten Ihnen einen krisensicheren Arbeitsplatz in einem  
angenehmen Arbeitsumfeld und kollegialen Team, eine leis-
tungsgerechte Vergütung nach dem TVöD entsprechend der 
Qualifikation und Berufserfahrung sowie auch Fort- und Weiter-
bildungsmöglichkeiten.
Bei Interesse an dieser verantwortungsvollen Tätigkeit richten 
Sie bitte Ihre aussagefähige Bewerbung nächstmöglich an den 
Markt Altusried, Personalamt, Rathausplatz 1, 87452 Altusried 
oder per E-Mail an rw@altusried.de. Für Fragen und nähere 
Auskünfte wenden Sie sich gerne an das gemeindliche Per-
sonalamt unter Telefon 08373/299-12.

Unterstützungskraft für die Grundschule Altusried (m/w/d)
gesucht! Der Markt Altusried sucht zum nächstmöglichen  
Zeitpunkt eine geeignete Person zur Unterstützung der Grund-
schule Altusried insbesondere zur Beaufsichtigung von Schul-
kindern beim Ausfall von Lehrkräften. Es handelt sich um eine 
Tätigkeit im Rahmen eines geringfügigen Beschäftigungsver-
hältnisses, wobei an den Schultagen eine Präsenz in der Zeit 
von jeweils 11.15 bis 12.30 Uhr vorgesehen ist.
Als Voraussetzung für die Stelle sind neben Verantwortungs-
bewusstsein und Kommunikationsfähigkeit vor allem Erfahrun-
gen bei der Betreuung von Kindern wünschenswert, idealer-
weise auf der Basis einer pädagogischen Ausbildung.
Bei Interesse an dieser Tätigkeit richten Sie bitte Ihre Bewer-
bung an den Markt Altusried, Personalamt, Rathausplatz 1, 
87452 Altusried oder per E-Mail an rw@altusried.de. Für Fragen 
und nähere Auskünfte können Sie auch direkt die Schulleitung 
unter Telefon 08373/930-10 kontaktieren.

Fundgegenstand: Ein Tresor- bzw. Schließfachschlüssel.

Ausführung von Schneeräumarbeiten  
im Bereich der Schule Kimratshofen
Der Markt Altusried sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt  
dringend eine zuverlässige Person (m/w/d) für die bei ent- 
sprechenden Witterungsverhältnissen erforderliche Schnee- 
räumung und Streuung der vorhandenen Gehwege um das  
Gebäude der Grundschule Kimratshofen sowie im südsei- 
tigen Schulhof. Die hierfür benötigten Gerätschaften, wie ins-
besondere eine Schneefräse, werden von der Gemeinde  
gestellt.
Es handelt sich um eine Tätigkeit im Rahmen eines kurzfristigen 
(saisonalen) Beschäftigungsverhältnisses, die nach Stunden-
anfall vergütet wird. Bei Interesse sowie auch für Fragen und 
nähere Auskünfte setzen Sie sich bitte mit dem Personalamt 
des Marktes Altusried in Verbindung, Telefon 08373/299-12, 
E-Mail: rw@altusried.de.

Energiesparmaßnahmen im Bereich der Straßenbeleuchtung
Die öffentliche Straßenbeleuchtung hat die wichtige Aufgabe 
allen Verkehrsteilnehmern sowohl im Personen- und Fahrver-
kehr in den Dunkelstunden eine sichere Nutzung der öffent- 
lichen Straßen, Wege und Plätze zu gewährleisten. Dies ist Teil 
der Verkehrssicherungspflicht, die uns als Gemeinde Altusried 
in unserem Gemeindegebiet obliegt.
Bereits vom Jahr 2017 an konnten schrittweise in allen Orts-
teilen der Marktgemeinde alle Straßenleuchten auf die energie-
sparende und moderne LED-Technik umgerüstet werden, wo-
durch eine Stromeinsparung im Vergleich zu den bisherigen 
Straßenleuchten von im Schnitt ca. 80% erreicht wurde. Als 
weitere Energiesparmaßnahme wird die Beleuchtung der Orts-
durchfahrten in Kimratshofen, Frauenzell und Muthmannshofen 
seit Mitte Oktober ab 22.00 Uhr (bisher ab 23.00 Uhr) leistungs-
mäßig gedimmt. Der Ortsteil Krugzell wurde im letzten Schritt 
der energetischen Sanierung im Jahr 2021 komplett umgerüs-
tet. Hier wurde dann schon ein nochmals weiterentwickelter 
Leuchtentyp verbaut, der automatisch ab 21.00 Uhr die Leis-
tung stufenweise reduziert und am nächsten Morgen stufen-
weise wieder hochfährt. 
Die Gemeinde Altusried übernimmt im Hinblick auf die Straßen-
beleuchtung im Gesamtgemeindegebiet schon seit längerer 
Zeit Verantwortung beim Thema Energieeinsparung bei gleich-
zeitiger Einhaltung der Verkehrssicherungspflicht.

Achtung Wintersperren! Die alljährlichen Wintersperren wur-
den vom gemeindlichen Bauhof in der 46. Kalenderwoche er-
richtet. Diese treten ab sofort über die Wintermonate in Kraft. 
Folgende Gemeindeverbindungsstraßen sind betroffen:
1. Unterhub - Käsers, sog. »Rauhenstein«
2. Bergs - Biberschwang, 
 das steile Waldstück (Biberschwanger Steige)
3. Buchen am Wald - Schmidberg   7. Rorach - Wetzleberg
4. Unterhub – Figlers    8. Hinteregg - Bergen
5. Schöneberg – Bräunlings    9. Wendelins - Lendras
6. Ottenstall – Winneberg   10. Knaus – Binzen
Wir bitten um Verständnis und dringende Beachtung!



Parkverbote während der Wintermonate. Wie jedes Jahr 
müssen für den anstehenden Winter bestimmte Parkverbote 
errichtet werden, damit eine ordnungsgemäße Schneeräumung 
möglich ist. Für folgende Straßen werden demnächst über die 
Wintermonate, bei Schneeablagerungen, Parkverbote einge-
richtet: Kaldener Straße, Sonnenhalde, Schmiedstraße, Blu-
menstraße, Oststraße, Hoher Weg, Am Anger, Lessingstraße, 
Am Katzenbuckel, Tannenweg, Altungstraße, Trettachweg, 
Pappenheimer Weg. Wir bitten diese Parkverbote bei starkem 
Schneefall und bei großen Schneeablagerungen dringend zu 
beachten und weisen darauf hin, dass bei Behinderungen des 
gemeindlichen Räumdienstes der Verstoß mit einer Ordnungs-
strafe geahndet werden muss. Vielen Dank für Ihr Verständnis!

Gespendete Christbäume. An dieser Stelle möchten wir uns 
für die Bereitstellung von Christbäumen aus dem Gemeinde-
bereich herzlich bedanken! Die Bäume wurden dieses Jahr von 
folgenden Personen zur Verfügung gestellt: Familie Bruno 
Schmid - Kimratshofen, Familie Ralf und Heike Lange - Altus-
ried, Familie Ludwig Spindelhirn - Halden.
Wenn Sie einen Tannenbaum auf Ihrem Grundstück stehen  
haben und diesen evtl. dem Markt Altusried für die nächsten 
Jahre als Christbaum zur Verfügung stellen wollen, geben Sie 
einfach kurz unter Tel. 08373/921911 Bescheid. Vielen Dank!

Gesprächstermine mit dem 1. Bürgermeister. Termine mit 
dem Bürgermeister können jederzeit zu den üblichen Ge-
schäftszeiten unter Telefon 08373/299-0 vereinbart werden.

Vollzug des Bayerischen Straßen- und Wegegesetzes 
(BayStrWG): Fortführung der Bestandsverzeichnisse
Aufgrund des Beschlusses des Werkausschusses des Marktes 
Altusried vom 24. Nov. 2022 werden für die Wegeverbindung 
zwischen der Landstraße und dem Kapellenweg in Kimrats-
hofen im Bereich des Dorfhauses die nachfolgenden Widmun-
gen von Straßen und Wegen (Art. 6 BayStrWG) vorgenommen. 
1. Widmung zur Ortsstraße (Art. 46 Nr. 2 BayStrWG)
Kapellenweg, Flurstück: 28/8 Gemarkung Kimratshofen; 
Länge: Erweiterung der bestehenden Ortsstraße durch einen 
neuen Seitenarm mit 59,3 m zur neuen Gesamtlänge von 306,0m;
Beginn: Fl.-Nr. 28/2 (Ortsstraße »Kapellenweg«); 
neues Ende: Fl.-Nr. 35. Widmungsbeschränkung: keine. 
Baulastträger: Markt Altusried

2. Widmung zum beschränkt-öffentlichen Weg 
(Art. 53 Nr. 2 BayStrWG)
Fuß- und Radweg sowie Parkplatzzufahrt am Dorfhaus,
Flurstück: Teilfläche von Fl.-Nr. 35 Gemarkung Kimratshofen; 
Länge: 49,6 m; Beginn: Fl.-Nr. 35/5 (Gehweg entlang Landstraße);
Ende: Im Wegeverlauf nach 49,6 m (Ende der Parkplatzeinfahrt);
Widmungsbeschränkung: Nur Fußgänger- und Fahrradverkehr 
sowie PKW-Zufahrt zum Parkplatz. 
Baulastträger: Markt Altusried
Fuß- u. Radweg zwischen Kapellenweg u. Parkplatz am Dorfhaus,
Flurstück: Teilfläche von Fl.-Nr. 35 Gemarkung Kimratshofen;
Länge: 38,4 m; Beginn: Fl.-Nr. 28/8; Ende: Im Wegeverlauf nach 
38,4 m (an der Parkplatzeinfahrt). 
Widmungsbeschränkung: Nur Fußgänger- und Fahrradverkehr.
Baulastträger: Markt Altusried
Die Verfügungen können im Rathaus des Marktes Altusried, 
Rathausplatz 1, Altusried (Bauverwaltung im 1. OG) zu den  
üblichen Öffnungszeiten (Montag bis Freitag von 8.00 bis 12.00 
sowie Donnerstag von 14.00 bis 18.00 Uhr) eingesehen werden. 
Wirksamwerden: Die Verfügung gilt mit dem Tage, der auf die 
Bekanntmachung folgt, als bekanntgegeben.
Rechtsbehelfsbelehrung: Gegen diese Verfügungen kann in-
nerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage bei dem 
Bayerischen Verwaltungsgericht in Augsburg, Postfach  
11 23 43, Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg, schriftlich oder 
zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle die-
ses Gerichts erhoben werden. Die Klage muss den Kläger, den 
Beklagten (Markt Altusried, Rathausplatz 1, 87452 Altusried) 
und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll 
einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung die-
nenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der an-
gefochtene Bescheid soll in Unterschrift oder in Abschrift für die 
übrigen Beteiligten beigefügt werden.

Hinweis zur Rechtsbehelfsbelehrung: Durch das Gesetz zur  
Änderung des Gesetzes zur Ausführung der Verwaltungsge-
richtsordnung vom 22. Juni 2007 (GVBI 2007, S. 390) wurde  
das Widerspruchsverfahren im Bereich des Straßen- u. Wege-
rechts abgeschafft. Es besteht keine Möglichkeit, gegen diesen 
Bescheid Widerspruch einzulegen. Die Klageerhebung in elek-
tronischer Form (z.B. durch E-Mail) ist unzulässig. Kraft Bun-
desrechts ist bei Rechtsschutzanträgen zum Verwaltungsge-
richt seit 1. Juli 2004 grundsätzlich ein Gebührenvorschuss zu 
entrichten.

Termine für die 14-tägige Müllabfuhr in Altusried,
Frauenzell, Kimratshofen, Krugzell und Muthmannshofen
Restmülltonne: Am Donnerstag, 8. Dezember, Altusried,
Frauenzell, Kimratshofen, Krugzell und Muthmannshofen.
Biotonne: Am Dienstag, 6. Dezember, in Walkenberg.
Papiertonne: Am Dienstag, 6. Dezember, in Walkenberg.
Die Abfuhrtermine können auch unter www.zak-kempten.de 
Aktuelles, Termine, Abfuhrpläne abgerufen werden.

Herzlichen Glückwunsch. Herrn Karl Heinz Mair, Krugzell, zum 
75. Geburtstag am 3. Dezember. Herrn Werner Schmitz, Krug-
zell, zum 70. Geburtstag am 
4. Dezember. Herrn Georg 
Hartmann, Kimratshofen, zum 
90. Geburtstag am 8. Dez. 2022. Joachim Konrad, 1. Bürgermeister


